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Wien, am 15. April 2015 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Niko Alm, Nikolaus Scherak, Kollegin und Kollegen haben 

am 4. März 2015 unter der Zahl 4019/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „HEAT-Anfrage zum Budget für Überwachungsmaßnahmen im BVT und den LVT“ 

gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 
Zu Frage 1: 
Das dem Bundesministerium für Inneres vom Bundesministerium für Finanzen 

zugewiesene Gesamtbudget ist dem periodischen Budgetbericht zu entnehmen. Die 

zugewiesenen Budgetmittel werden im Bundesministerium für Inneres auf die einzelnen 

Sektionen nach Maßgabe der zu erfüllenden Aufgabenbereiche aufgeteilt. Es werden 

jedoch keine Statistiken über die Verwendung von Budgetmitteln in einzelnen Teilbereichen 

geführt. Von einer Eruierung der jährlich auf Überwachungsmaßnahmen durch das 

Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung entfallenden Budgetmittel 

wird auf Grund des dadurch entstehenden exorbitanten Verwaltungsaufwandes und der 

damit einhergehenden Ressourcenbindung Abstand genommen.  

Im Übrigen wird auf den ständigen Unterausschuss des Ausschusses für Innere 

Angelegenheiten verwiesen. 

 
Zu den Fragen 2 und 4: 
Dem Sicherheitsbedürfnis der österreichischen Bevölkerung Rechnung tragend hat sich die 

österreichische Bundesregierung auf ein Bündel von Maßnahmen im Kampf gegen den 
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Terrorismus geeinigt, deren Teil das Sicherheitspaket mit der Zurverfügungstellung von 

zusätzlichen Budgetmitteln für die Jahre 2015 bis 2018 darstellt. Im Sinne der Grundsätze 

der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns, die 

auch in der Kooperationsvereinbarung des Bundesministeriums für Inneres mit dem 

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport erkennbar sind, wird derzeit die Höhe 

des tatsächlich notwendigen Budgetbedarfs unter Beachtung des effizientesten Einsatzes 

von Steuermitteln durch penible Planung des Mitteleinsatzes eruiert. 

 
Zu Frage 3: 
Die Landesämter Verfassungsschutz sind Teil der Landespolizeidirektionen und verfügen 

über kein eigenes Budget und daher auch über kein eigenes Budget in Bezug auf 

Überwachungsmaßnahmen. Gesonderte Statistiken für Kosten von Überwachungs-

maßnahmen im Zuständigkeitsbereich der Landesämter Verfassungsschutz, für die auch 

uniformierte Kräfte herangezogen werden, werden nicht geführt.  

 

Von einer anfragebezogenen, bundesweiten retrospektiven manuellen Auswertung aller in 

Betracht kommenden Amtshandlungen wird auf Grund des exorbitanten Verwaltungs- 

aufwandes und der damit einhergehenden Ressourcenbindung auch im Hinblick auf die 

Grundsätze der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungs- 

handelns Abstand genommen. 

 

 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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